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Senfft Kersten Nabert van Eendenburg 

Die Rechtsanwälte des ärztlichen Sexualstraftäters 

Einschreiben an Rechtsanwalt Joachim Kersten 

 

Einschreiben vom 24.10.2019 

Herr Rechtsanwalt 

Joachim Kersten c/o Anwaltskanzlei 

Senfft Kersten Nabert van Eendenburg 

Schlüterstraße 6 

20108 Hamburg 

 

Sehr geehrter Herr Kersten, 

wir haben den 24.10.2019. Seit zehn Monaten, seit dem 14.01.2019, verdächtigen Sie mich 

wider besseres Wissen im Wege der falschen Verdächtigung (§ 164 StGB), daß ich durch 

mein Schreiben vom 07.01.2019 eine Straftat der Beleidigung (§ 185 StGB) begangen hätte 

(siehe http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf). 

Und seit zehn Monaten, seit dem 14.01.2019, nötigen Sie mich mittels vorsätzlicher Nötigung 

(§ 240 StGB), eine Straftat der Beleidigung zu unterlassen, die ich gar nicht begangen hatte. 

Ich werde am 14.01.2020, also ein Jahr später, Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung 

und Nötigung bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen alle Anwälte Ihrer Kanzlei erstatten. 

Sollten Sie im Gegensatz zu Ihren Kollegen Ihre seit zehn Monaten wider besseres Wissen 

aufrechterhaltene Nötigung zur Unterlassung einer nicht-begangenen Straftat der Beleidigung 

nicht mehr aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie dies vor Januar 2020 schriftlich erklären.

Ich werde dann der Staatsanwaltschaft Hamburg im Januar mitteilen, daß Sie im Gegensatz 

zu Ihren Kollegen erklärt haben, daß Sie Ihre falsche Verdächtigung wider besseres Wissen 

sowie Ihre vorsätzliche Nötigung angesichts der Strafanzeige jetzt nicht mehr aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

http://www.chillingeffects.de/senfft01.pdf 

http://www.chillingeffects.de/senfft02.pdf 

http://www.chillingeffects.de/senfft03.pdf 

http://www.chillingeffects.de/senfft04.pdf 

http://www.chillingeffects.de/senfft05.pdf 

http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf
http://www.chillingeffects.de/senfft01.pdf
http://www.chillingeffects.de/senfft02.pdf
http://www.chillingeffects.de/senfft03.pdf
http://www.chillingeffects.de/senfft04.pdf
http://www.chillingeffects.de/senfft05.pdf
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Senfft Kersten Nabert van Eendenburg 

Die Rechtsanwälte des ärztlichen Sexualstraftäters 

Am 07.01.2019 schrieb ich an die Rechtsanwälte Senfft Kersten Nabert van Eendenburg, die 

seit mehreren Jahren die rechtlichen Interessen des ärztlichen Sexualstraftäters wahrnehmen: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme zur Kenntnis, daß Ihr Mandant sich weigerte, die Unterlassung unterzeichnet 

zurückzusenden, die ihm am 01.12.2018 übersandt wurde. Ich nehme ferner zur Kenntnis, 

daß Sie auf mein Schreiben vom 04.12.2018 ebenfalls nicht reagiert haben. 

Der verstorbene Heinrich Senfft hätte das Mandat des Sexualstraftäters nicht angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ich zitierte das Schreiben an Richter Dr. Alfons Schwarz, das den folgenden Abschnitt enthält 

(siehe http://www.chillingeffects.de/schwarz.pdf, Seite 3): 

 

Der Straftäter Dr. med.     wurde unter Verweis auf die Rechtsprechung ("Wiederholungsgefahr 

wird durch Erstbegehung indiziert") aufgefordert zu erklären: 

"Ich, Dr. med.     verpflichte mich, es zu unterlassen, unter Verstoß gegen 

§ 174c StGB einer Person mehrere Finger vaginal oder rektal einzuführen." 

Der ärztliche Straftäter aus Hamburg weigerte sich jedoch zu erklären, daß er zukünftig den 

Verstoß gegen § 174c StGB ("Sexueller Mißbrauch") unterläßt. 

Auch die Hamburger Rechtsanwälte des Straftäters weigerten sich zu erklären, daß der zu einer 

Freiheitsstrafe von fünfzehn Monaten auf Bewährung verurteilte ärztliche Straftäter den Verstoß 

gegen § 174c StGB zukünftig unterläßt. 

 

Danach erhielt ich am 14.01.2019 ein Abmahnschreiben von den Hamburger Rechtsanwälten. 

Der Unterzeichner dieser Abmahnung war Rechtsanwalt Jörg Nabert (siehe unten Seite 2). 

Die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach beschuldigten mich in ihrem Abmahnschreiben wider besseres Wissen, 

ich hätte die Straftat § 185 StGB begangen, "da die Äußerungen eine vorsätzliche Kundgabe 

ihrer Missachtung und damit eine Beleidigung im Sinne des § 185 StGB darstellen" würden. 

http://www.chillingeffects.de/schwarz.pdf
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Die fünf Anwälte wissen selbst, daß ich keine Straftat im Sinne des § 185 StGB begangen habe: 

 

Die fünf Anwälte wissen selbst, daß "mehrere Finger sowohl vaginal als auch rektal eingeführt"

nicht von mir stammt, sondern von der Richterin Simone Käfer, denn die Anwälte waren selbst 

Prozeßbevollmächtigte des Straftäters im Prozeß 324 O 784/16 (siehe dazu unten das Urteil). 

Mein Schreiben vom 07.01.2019 dient der Wahrnehmung berechtigter Interessen (§ 193 StGB), 

denn trotz der Aufforderung vom 01.12.2018 weigerte sich der ärztliche Straftäter zu erklären, 

daß er den Verstoß gegen § 174c StGB ("Sexueller Mißbrauch") zukünftig unterläßt. 

Auch die Rechtsanwälte des Sexualstraftäters, die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, 

Matthies van Eendenburg, Franziska Oster und Julian Diefenbach, weigerten sich zu erklären, 

daß ihr Mandant, der zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde,

den Verstoß gegen § 174c StGB ("Sexueller Mißbrauch") zukünftig unterläßt. 

 

Trotzdem wollen die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, 

Franziska Oster und Julian Diefenbach "unverzüglich gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen": 

 

 



Senfft Kersten Nabert van Eendenburg – Die Rechtsanwälte des ärztlichen Sexualstraftäters – Seite 3 von 15 

 

Verweigerung der Vollmachtsvorlage 

Die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach legten am 14.01.2019 keine einzige Vollmacht vor. Deshalb schrieb ich: 

 

Unter Bezug auf das Schreiben vom 14.01.2019 ("... zeige ich an, dass ich ... vertrete") werden 

die fünf Anwälte aufgefordert, per Einschreiben die Vertretungsvollmachten vorzulegen. 

 

Weder Rechtsanwalt Jörg Nabert als Unterzeichner des Abmahnschreibens vom 14.01.2019 

noch die anderen Rechtsanwälte Joachim Kersten, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach waren bis heute bereit, irgendeine Vertretungsvollmacht vorzulegen. 

 

HTML-Emails mit Binärdatei-Anlagen 

Obwohl ich aus Gründen des Virenschutzes keine HTML-Emails mit Binärdateien akzeptiere, 

haben mir die fünf Rechtsanwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, 

Franziska Oster und Julian Diefenbach eine HTML-Email mit einer Binärdatei-Anlage gesandt. 

Die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach wurden per Einschreiben ausdrücklich aufgefordert, es zu unterlassen, 

HTML-Emails mit Binärdatei-Anlagen zu versenden. 

Die fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach weigerten sich jedoch, zu erklären, daß sie es zukünftig unterlassen, 

HTML-Emails mit Binärdatei-Anlagen zu versenden. 

 

Eine HTML-Email kann Links zu Websites enthalten, die mit Computerviren infiziert sind: 

siehe dazu z.B.: http://www.spiegel.de/thema/computerviren und https://de.wikipedia.org/wiki/Computervirus 

Eine Binärdatei-Anlage kann selbst mit Computerviren infiziert sein, sogar eine PDF-Datei: 

https://www.heise.de/security/artikel/Analysiert-Alte-Masche-neue-Verpackung-Infektion-durch-PDFs-3722708.html 

 

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus der Binärdatei-Anlage im Binärdateiformat gezeigt, die 

der HTML-Email der fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, 

Franziska Oster und Julian Diefenbach beigefügt war: 

http://www.spiegel.de/thema/computerviren
https://de.wikipedia.org/wiki/Computervirus
https://www.heise.de/security/artikel/Analysiert-Alte-Masche-neue-Verpackung-Infektion-durch-PDFs-3722708.html
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Da sich nicht ausschließen läßt, daß Binärdateien Computerviren enthalten, bin ich nicht bereit, 

von den Anwälten Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach HTML-Emails mit Binärdatei-Anlagen zu akzeptieren. 

 

Ausschnitt aus der HTML-Email mit HREF-Links 

E-Mail: <a href="mailto:nabert@skne.de"><span style="color:blue">nabert@skne.de</span></a>  <o:p></o:p></span></p> <p 

class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-language:DE"> 

<o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><u><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-

serif;mso-fareast-language:DE">Hinweis zum Datenschutz:<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal"><span style= 

"font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-language:DE">Bitte beachten Sie, dass wir von Ihnen bei 

Mandatserteilung Anrede, Vorname, Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer  (Festnetz  und/oder 

Mobilfunk) sowie Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats 

notwendig sind, erheben und verarbeiten.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-

family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-language:DE">Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist zur 

Durchführung und Abwicklung des mit Ihnen bestehenden Mandatsverhältnisses erforderlich, sie  beruht  auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. b) DSGVO. Näheres zur Verarbeitung Ihrer Daten durch unsere Kanzlei entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, 

die unter <a href="http://www.skne.de/datenschutz"><span style="color:blue">http://www.skne.de/datenschutz</span></a> 

von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden kann.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
 

 
Diese fünf Anwälte Joachim Kersten, Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster 

und Julian Diefenbach haben sich jedoch geweigert zu erklären, es zukünftig zu unterlassen, 

HTML-Emails mit Binary-File-Attachments und mit Hypertext-Reference-Links zu versenden. 

Vorsorglich öffne man keine HTML-Emails mit Binärdateien der fünf Anwälte Joachim Kersten, 

Jörg Nabert, Matthies van Eendenburg, Franziska Oster und Julian Diefenbach. 

mailto:nabert@skne.de"><span
http://www.skne.de/datenschutz"><span
http://www.skne.de/datenschutz</span></a
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Senfft Kersten Nabert van Eendenburg 

Die Rechtsanwälte des ärztlichen Sexualstraftäters 

Zwei Monate später im März 2019 habe ich den fünf Anwälten Joachim Kersten, Jörg Nabert, 

Matthies van Eendenburg, Franziska Oster und Julian Diefenbach, die seit mehreren Jahren 

die rechtlichen Interessen des zu einer Freiheitsstrafe von fünfzehn Monaten auf Bewährung 

verurteilten Sexualstraftäters wahrnehmen, bezüglich des Abmahnschreibens vom 14.01.2019 

(siehe oben Seite 2) geschrieben: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Ihrer Abmahnung sind bereits zwei Monate vergangen. 

Es  wird angefragt, in wievielen Monaten die Rechtsanwälte 

"unverzüglich gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen werden". 

Ferner wird angefragt, wieviele Jahre lang die Rechtsanwälte 

"strafbewehrte Unterlassungserklärungen" verlangen werden 

und wieviele Jahre lang sie den verurteilten Sexualstraftäter 

durch Versendung von Abmahnschreiben vertreten werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Fall 324 O 528/18 beantragten die Anwälte, obwohl bereits 18 Monaten vergangen waren, 

"wegen Dringlichkeit" eine "Einstweilige Verfügung". Durch Vortäuschung der "Dringlichkeit", 

nachdem bereits 18 Monate vergangen waren, hat die Richterin Simone Käfer zugunsten des 

verurteilten Sexualstraftäters eine vorsätzliche Beugung des prozessualen Rechts begangen 

(siehe http://www.chillingeffects.de/kaefer2.pdf). 

 

Nachfolgend wird Urteil 324 O 784/16 des Landgerichts Hamburg abgedruckt, worin steht, 

daß der von dem Richter Dr. Alfons Schwarz verurteilte ärztliche Sexualstraftäter einer Person 

"mehrere Finger sowohl vaginal als auch rektal eingeführt" hat. Das Parallelurteil 324 O 792/16 

ist als separates Dokument verfügbar (siehe http://www.chillingeffects.de/kaefer1a.pdf). 
 

http://www.chillingeffects.de/kaefer2.pdf
http://www.chillingeffects.de/kaefer1a.pdf
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Weitere Dokumente: 

http://www.chillingeffects.de/kaefer1.pdf 

http://www.chillingeffects.de/kaefer2.pdf 

http://www.chillingeffects.de/kaefer3.pdf 

http://www.chillingeffects.de/schwarz.pdf 

http://www.chillingeffects.de/hamburg.pdf 
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